
ſprechung gültig empfangen haben, da eſe Umſtände ene SUf-
1ciens dispositio prechen Trotzdem In dieſes edenten kein ge⸗
nügender run zur Verweigerung der eiligen KHommunion 3 ſein
Das Einzig maßgebende Urteil iber die SUuffieiens dispositio poenitentis
kann doch nUur der Beichtvater préchen ihm allein hat ſich der öniten
ganz eröffnen, ſo daß ber die Urteilen kann, und der El
vater hat auch der Hand der mangelnden dispositio Ar ſeinen
Zuſpruch nachzuhelfen Wenn alſo der Fall nicht derart ieg daß ene
Erteilung der Losſprechung durch die Umſtände ganz ausgeſchloſſen
erſchein und dies iſt auch bei reeidivi nicht der Fall ſo hat der Spender
der eiligen Kommunion kein Recht den Sünder von der Kommunion⸗
an wegzuweiſen Denn EL iſt nicht Richter dieſer Sache Für ihn
gilt die praesumptio Quod actum est praesumitur TecCte factum
esha iſt hier Noldin völlig beizuſtimmen, wenn EL vom PeC-
GdtoOr publieus chreibt „„Quare publice Peracta onfessione 0rdinarie
statim Ctlam publice 20 OIII  Lein dmitti ObeS 10
ort „Imo etlams!l publice COnfessus 110II Sit Ordinarie 20 COIM-

dmitti potest 181 COonstet III 110OII 6886 Confessum,
COonfessio eracta potest 1 Um auch den letzteren

Satz begreifen, brauchen wir uur die reihei denken, die eute
dem Sünder egeben iſt üherall ſeine Beichte 3 verrichten Den Sündern
wegen ihrer Et nachzuforſchen, bare  2 wohl Unter dieſen Umſtänden
Ene gar harte Laſt Auch das Scandalum der Gemeinde macht hier
keine Schwierigkeit. Denn eitdem die öffentli außer Uebung
gekommen, genügt die CI und wie dem rieſter muß auch dem

die praesumptio rationabhilis derſelben genugen. Daß aber dem
dieſe praesumptio bei den KHommunikanten nicht rem iſt ondern

ogar der ege gemacht wird 9 die gewöhnliche Erfahrung Sieht
man jemand der Kommunionbank, ſo El C6 gleich, Er ſei beichten
geweſen.

Den Ai kurzes, aber eindringliches Wort des ereits
erwähnten Emilio Berardi, das derſelbe Caramuel entnommen hat und
das Göpfert zuſtimmend berichtet: „Negare St TES gravissima.

ten Dr Schrattenholzer.
VI Ein Händlertrick aus Tirol.) In Bauer aus der Gegend

will ſeine Afe mögli icher und gut verkaufen. Als Er vählt
EL ſich ziemlich einföltigen, aber ehr erwerbſüchtigen Bauer
Aaus der Nachbargegen QAQus Um ihn überliſten, chreibt ihn
Enen rief, den C nicht mit ſeinem Elgenen Namen fertigt ondern
mit dem Namen MN. anderen ziemlich entlegenen Tal ſeß
haften Bauers den auch oberflächlich enn. 8 Lie chreibt E
ID mo Dich rſuchen, miu QAus der Gegend Uungefähr 20 b  7
300 mit der Her  0  E kaufen und miu für nächſten Sonntag,

Uhr nachmittags, Dein ir  r ſtellen. 30 75 (zirka
—000 per Kilogramm; ich habe nämlich Eelne beſondere brliebe für

afe und Aus dem dortigen Tale des beſſerenUtter 7
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gne wegen des ungewöhnlich hoh 2 Preiſes Verdacht chöpfen,

geht n das bezeichnete Tal und wie zufällig rif EL dort den liſtigen
X., der ihm bereitwilligſt 25 0 einen ſehr guten, aber immer⸗
hin bedeutend billigeren Preis überläßt, als der m Briefe gebotene war
Wie aber der überliſtete ſich voll Freude ber den leichten Gewinn
mit ſeinen 25 Schafen Iim ——  br einfindet, pwartet EL vergebens
auf den vermeintlichen Beſteller der 0 Ein Beſchwerdebrie
denſelben A ihn auf, daß EL einem Schwindler aufgeſeſſen ſei, und
ELr muß die Afe mit großem Verluſt wieder weiter verkaufen.

Es rag ſich, ob für den Schaden, den EU dem Y ur ſeine
Liſt verurſacht hat, erſatzpflichtig iſt heoretiſch iſt die Sache nicht

entſcheiden. Es handelt ſich hier einen COntractus dolo Caulsaàtus
ab altero contrahente und ein ſo iſt natura 8SU ungültig. wäre
esha zur Zurücknahme der 0 ver  1  2 geweſen, enn
dies m richtiger Erkenntnis der Sachlage gefordert hätte. ber auch ſo
bleibt ſchadenerſatzpflichtig, weil EL ſeine Liſt ſo anlegte, daß in
ſeiner Beſchränktheit den Schaden nicht vermeiden konnte ies gilt
ſelbſt dann, wenn der Kaufpreis, den E forderte, ſich noch IM Rahmen
der justitia 6ommutativa bewegte und durch Umſicht beim ieder
erkauf den Schaden vermeiden können. Denn annte die Ein
alt des und ſpekulierte darauf; E mu esha den Schaden, den
EL hm ndire zufügte, wenigſtens beiläufig vorausſehen und EL hat
hun durch ſeine betrügeriſche Liſt moraliſch verurſacht, während deſſen
Einfalt, die als geeignetes Medium benützte, wohl die unmittelbare,
aber als Clectus physicus nur hyſiſche Urſache de Schadens war

Auch die durch das trügeriſche Angebot eweckte Erwerbſucht ändert On

dieſer Sachlage I Denn nicht dieſe Erwerbſucht für ich,‚ ondern
der Trug Ind die Einfalt zuf
des Schadens. M die wirkſamen Urſachen

Praktiſch iſt aber die Sache nicht ˙⁵ Er 3u entſcheiden, da hier
die praktiſche Händlermoral eine wichtige ſpielt. Das Händler⸗
gewiſſen war ſeit jeher eigenartig, auch enn man von ſeiner Entartung
Im Weltkrieg abſieht Der freie Handel wird vom vielfach nicht

aufgefa ſ von der oral, als emptio venditio mit an
igem Gleichgewi zwiſchen Ware und Preis, ondern als ein
Piel oder auch Kriegsſpiel, in velchem auch die Liſt eine ſpielt,
wenn ſie imſtande iſt, die Gewinnausſichten u eben Selbſt der bei
dieſem 447 Verlierende faßt die Sache vielfach auf und tröſtet ſich
mit einem künftigen Ausgleich IM Handel mit erſelben oder einer
deren Perſon „Wie du Mir, ſo ich dir“ oder „heute mir, morgen dir“
iſt vielfach die Parole Und trifft das Unglück ur Handel einmal einen
recht ſkrupelloſen oder habſüchtigen Menſchen, ſieh man darin eine Art
Wiedervergeltung oder gebührende Strafe. Dem deal der brd ent
ſpricht dies gewi nicht und jeder Seelſorger wird trachten, hier auf
die Auffaſſung der Leute veredelnd einzuwirken. Denn ſind auch die
Anfänge einer ſolchen br oft harmlos, ſo bergen ſie doch den eim
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990 bösartigen Vergiſtung des Geſchäſtslebens, deſſen Furchtonre Ent⸗

artung in unſerer Zeit wir gewiß alle beklagen. Die Leute werden da⸗

durch zu leicht auf den Gedanken gebracht, im Handel ſei Schlauheit

alles, die Moral habe nichts zu ſagen. Aber ſo ſehr auch der Seelſorger

gegen eine ſolche Vergröberung des ſittlichen Empfindens arbeiten muß,

muß er doch als Richter mit dieſem Uebelſtand rechnen. Selbſt die Moral⸗

theologen ſehen ſich gegenüber nicht ganz einwandfreien, aber ein⸗

gelebten Handelsgewohnheiten zu einer gewiſſen Milde und Nachſicht

gezwungen. Es wäre deshalb im Einzelfalle noch ſehr zu erwägen, ob

der Beichtvater die bona fides des Schuldigen in dieſem Punkte ſtören

und ihn zur Schadloshaltung verpflichten ſoll. Dies kann nicht vom

grünen Tiſch, ſondern nur an Ort und Stelle entſchieden werden. Hier

freilich ſcheint die bona lides nicht ſo leicht anzunehmen; denn ſo wenig

ſich ſonſt das Volk aus einer Handelsliſt zum Schaden des anderen macht,

gegenüber beſchränkten und einfältigen Leuten iſt es im Urteil ſchärfer.

St. Pölten.

Dr A. Schrattenholzer.

VII. (Mitbenützung geweihter Kirchenglocken durch Akatholiken.)

In der paritätiſchen Pfarre A. ſollte ein neues Geläute für die katho⸗

liſche Pfarrkirche angeſchafft werden. Es bildete ſich ein Glockenkomitee,

dem katholiſche und akatholiſche Mitglieder angehörten. Die letzteren

erklärten, die Hälfte, eventuell noch mehr, der Glockenkoſten zu beſtreiten,

wenn bei akatholiſchen Beerdigungen das Geläute zur Verfügung ge⸗

ſtellt wird. Der Pfarrer bemerkte, daß dies nach geltendem Rechte un⸗

möglich ſei. Auf eine Eingabe der Akatholiken ans hochwürdigſte Ordi⸗

nariat teilte dieſes mit, daß ihrem Verlangen nach dem Stande der

kirchlichen Geſetzgebung nicht ſtattgegeben werden könne, der Biſchof

habe keine Vollmacht, von den beſtehenden kirchlichen Beſtimmungen

—

zu dispenſieren.

In der Nachbarpfarre B. beſtand gewohnheitsmäßig der Brauch,

daß bei akatholiſchen Begräbniſſen das katholiſche Geläute benützt wurde;

die kirchliche Behörde hatte dies wiederholt als abusus bezeichnet und

des öfteren auf Abſtellung desſelben gedrungen. Es kam der Krieg und

mit ihm verlor die Kirche das ganze Geläute. Nach dem Kriege wurde

ein neues Geläute aus rein katholiſchen Geldern angeſchafft. Jetzt bot

ſich dem Pfarrer die günſtigſte Gelegenheit, den abusus beim Läuten,

den abzuſtellen ihm ſchon ſo oft aufgetragen worden war — wenn auch

ohne Erfolg —, aus der Welt zu bringen. Er verbot das Läuten bei

akatholiſchen Beerdigungen. Er fand Widerſtand beim Kirchenkämmerer,

der als Hauptſtifter der Glocken gegen den Willen des Pfarrers den

Mesner beauftragte, bei akatholiſchen Leichen zu läuten. Ein kirchlicher

Würdenträger, in der Angelegenheit befragt, meinte, man ſolle den

Fall dem Apoſtoliſchen Stuhle zur Entſcheidung vorlegen. Unterdeſſen

könne der alte Gebrauch beibehalten werden.

Angeſichts dieſer ungleichen Behandlung zweier im Weſen

gleicher

Fälle iſt es nicht ohne Intereſſe zu unterſuchen, wie ſich die kirchliche

Geſetzgebung zu dieſer Frage ſtellt. Der Gebrauch der E ein
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einer bösartigen Vergiftung des Geſ chäftslebens deſſen Wtenre Ent
artung mn Unſerer Zeit wir gewi alle eklagen. Die CUte werden da⸗
durch el auf den édanten ebracht, iM Handel ſei Schlauheit
alles, die brA habe ni agen Aber ſo ſehr auch der Seelſorger

eine olche Vergröberung des ſittlichen Empfindens arbeiten muß,
muß doch als Richter mit dieſem Uebelſtand rechnen. Selbſt die Or
theologen ehen ſich gegenüber nicht ganz einwandfreien, aber ein⸗
gelebten Handelsgewohnheiten u einer gewiſſen Ude un Nachſicht
gezwungen. Es wäre deshalb IM Einzelfalle noch ſehr erwägen, ob
der Beichtvater die bona 68 des Schuldigen mn dieſem Punkte ſtören
und ihn zur Schadloshaltung ver  en ſoll ies kann nicht vom
grünen Tiſch, ondern nur Ort und Stelle entſchieden werden. Hier
reilich ſchein die bona 68 nicht ſo Li anzunehmen; denn ſo wenig
ſich onſt das olk aus einer Handelsli Uum Schaden des anderen macht,
gegenüber beſchränkten und einfältigen Leuten iſt C8 im Urteil chärfer

Pölten Dr Schrattenholzer.
VII itbenützung geweihter Kirchenglocken durch Akatholiken.)

In der paritätiſchen Pfarre A. ſo

L ern Geläute für die katho⸗
liſche Pfarrkirche angeſchafft werden. Es ildete ſich ein Glockenkomitee,
dem katholiſche und akatholiſche Mitglieder angehörten. Die letzteren
erklärten, die Hälfte, eventuell noch mehr, der Glockenkoſten beſtreiten,
enn bei akatholiſchen Beerdigungen das Geläute zur erfügung 9e
ſtellt wird Der Pfarr emerkte, daß dies nach geltendem 2
möglich ſei Auf eine Eingabe der Akatholiken OAns hochwürdigſte rdi
nariat teilte dieſes mit, daß ihrem Verlangen nach dem Stande der
kirchlichen Geſetzgebung nicht ſtattgegeben werden könne, der Biſchof
habe keine ollmacht, von den beſtehenden kirchlichen Beſtimmunge

dispenſieren.
In der Nachbarpfarre beſtand gewohnheitsmäßig der Brauch,

daß bei akatholiſchen Begräbniſſen das atholiſche Geläute benützt wurde;
die kir  E Behörde dies wiederholt als abusus bezeichnet und
des öfteren auf Abſtellung desſelben gedrungen. E kam der rieg und
mit hm verlor die Kirche das claute Nach dem iege wurde
ein Geläute Qus rein katholiſchen Geldern angeſchafft. etzt bot
ſich dem Pfarrer die günſtigſte Gelegenheit, den abusus beim Läuten,
den abzuſtellen ihm ſchon ſo oft aufgetragen worden ar auch
ohne Erfolg Aus der Welt bringen Er verhot das Läuten bei
akatholiſchen Beerdigungen. Er fand Widerſtand beim Kirchenkämmerer,
der als Hauptſtifter der Glocken den illen des arrer den
Mesner beauftragte, bei akatholiſchen Leichen 3u läuten Ein kirchlicher
Würdenträger, n der Angelegenheit befragt, meinte, man olle den
Fall dem Apoſtoliſchen Stuhle zur En  eidung orlegen Unterdeſſen
könne der alte Gebrauch beibehalten werden.

ngeſichts dieſer ungleichen Behandlung zweier IM Eſen gleicher
iſt nicht ohne Intereſſe unterſuchen, wie ſich die E

Geſetzgebung vu dieſer rage ſtellt. Der Gebrauch der iſt enn


